
Nutzungsvertrag 

Zwischen dem Bürgerverein Rossel-Wilberhofen e.V. 

und 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name, Vorname und Anschrift des Nutzers 

wird folgender Nutzungsvertrag abgeschlossen: 

§ 1
(Gegenstand der Überlassung) 

Der Bürgerverein Rossel- Wilberhofen e.V. stellt dem oben aufgeführten Nutzer die Schutz- 
und Grillhütte am Spielplatz Kreddepohl in Windeck-Rossel  

vom: bis: 
(Datum, Uhrzeit) (Datum, Uhrzeit) 

zum Zwecke der Durchführung einer(s) 
(Anlass) 

zur Verfügung. 

§ 2
(Übergabe/Übernahme) 

Die Grillhütte wird am   vom Bürgerverein Rossel-Wilberhofen in sauberem 
Zustand übergeben und wird zum vorgenannten Termin in gleichem Zustand wieder vom 
Bürgerverein übernommen. 

§ 3
(Entgelte) 

(1) Die Nutzungsgebühren für die Grillhütte betragen:

a) für Mitglieder des Bürgervereins: keine 
b) für Nichtmitglieder 20,00 Euro 
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(2) Eine Kaution ist wie folgt zu hinterlegen:

a) für Mitglieder des Bürgervereins 100,00 Euro 
b) für Nichtmitglieder 200,00 Euro 

(3) Bei Nutzung des Stromanschlusses werden folgende Gebühren erhoben:

a) Bereitstellung
b) Verbrauch

5,00 Euro 
0,50 Euro je KW-Stunde 

§ 4
(Haftung) 

Für alle Schäden, die an der Grillhütte oder an den Einrichtungsgegenständen entstehen, 
haftet der Nutzer. 

§ 5
(Abfall) 

Abfallgegenstände (Müll) sind ordnungsgemäß zu verpacken und der Müllentsorgung 
zuzuführen. Das Verbrennen oder Lagern von Müll oder anderen Gegenständen ist auf 
dem gesamten Spielplatzgelände untersagt. 

§ 6
(Benutzungs- und Entgelteordnung) 

Grundlage dieser Vereinbarung ist die Benuzungs- und Entgeltordnung des Bürgervereins 
Rossel-Wilberhofen e.V. vom  01.05.2010. Ich bestätige ausdrücklich, dass ich den Inhalt 
dieses Dokumentes zur Kenntnis genommen habe. 

51570 Windeck, den 

Für den Bürgerverein Für den Nutzer 
Rossel- Wilberhofen e.V. 

-----------------------------------  --------------------------------------------------- 
(Hardy Hasenbach)  (Name in Unterschrift und Druckbuchstaben) 
1. Vorsitzender


